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Reduzierung von CO2-Emissionen – handelsbilanzielle Auswir-
kungen: Werden Gebäude energetisch saniert oder mit Photovolta-
ikanlagen ausgestattet, stellt sich die Frage: Was ist Erhaltungsauf-
wand, und was zählt zu den (anschaffungsnahen) Herstellungskos-
ten oder Anschaffungskosten? Eine Richtschnur für die handelsbilan-
zielle Behandlung hat das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutsch-
land e.V. (IDW) vorgelegt. Demnach sind die Kosten für die Installa-
tion einer Aufdach-Photovoltaikanlage dann als Herstellungskos-
ten des Gebäudes zu aktivieren, wenn beispielsweise der damit er-
zeugte Strom nahezu ausschließlich in dem jeweiligen Gebäude
(z.B. Produktionshalle) verbraucht wird. Sind diese oder andere Vo-
raussetzungen nicht gegeben, liegt ein eigenständiger Vermögens-
gegenstand „Aufdach-Photovoltaikanlage“ vor. Die IDW-Leitlinien
für die Handelsbilanz weichen von der steuerbilanziellen Behand-
lung von Aufdach-Photovoltaikanlagen ab, wie das Kleeberg-Team
Zwirner/Vodermeier/Günther/Schmeer hervorhebt (BC 2026, 164 ff.).
Wenn laut Timo Ertel „Effizienz die Kunst ist, nur das zu tun, was
wirkt ...“, stellt sich bei der energetischen Sanierung von Gebäu-
den die Frage nach dem Wirkungsgrad. Hier hat das IDW für Klar-
heit gesorgt. Führen die Sanierungsarbeiten zu einer erheblichen
Minderung des Endenergiebedarfs oder -verbrauchs von mindes-
tens 30 % (gegenüber dem ursprünglichen Zustand), werden diese
Maßnahmen in der Handelsbilanz als Herstellungskosten zusammen
mit dem Gebäude aktiviert. Mit vielen Anwendungsbeispielen, die
die buchhalterischen und bilanziellen Konsequenzen aufzeigen, bie-
tet das Autorenteam eine fachliche wie didaktische Meisterleistung.

Nahostkrieg – Ergänzungsbedarf bei Jahresabschlüssen mit
Stichtag 31.12.2025: Wurde der Jahres- oder Konzernabschluss
vor dem Kriegsbeginn am 28.2.2026 bereits aufgestellt, geprüft so-
wie mit einem Bestätigungsvermerk versehen, muss noch nicht al-
les „in trockenen Tüchern“ sein. Sofern der Abschluss zum 31.12.
2025 nämlich bis zu diesem Tag noch nicht festgestellt oder gebil-
ligt wurde, kann Handlungsbedarf bestehen. Dies gilt insbesondere
dann, wenn z.B. gravierende Produktionsausfälle aufgrund gestör-
ter Lieferketten oder Forderungsausfälle angesichts der neuen
Weltwirtschaftslage erwartet werden. Da „Krieg immer ein Verlust-
gewinn ist“ (Erhard Horst Bellermann) – auch für Unbeteiligte –, soll-
ten derartige Belastungseffekte in einem Nachtragsbericht im An-
hang aufgezeigt werden. Was angesichts der steigenden geopoliti-
schen Unsicherheiten sonst noch alles bilanziell zu beachten ist, hat
Professor Zwirner kurzfristig zusammengestellt – ebenfalls illustriert
anhand von Praxisbeispielen (in dieser Ausgabe BC 2026, 173 ff.).

Vermeidung fehlerhafter E-Rechnungen: Ein erheblicher Teil der
E-Rechnungen weist formale und fachliche Mängel auf, beispiels-
weise unvollständige XML- und/oder USt-IdNr.-Angaben oder ein
falsches Währungsformat. Woran das liegt und wie dem begegnet
werden kann, erläutern Bannik/Weinberger anhand eines Praxisfalls
(in diesem Heft BC 2026, 179 ff.). Die beste Lösung ist, statt des
E-Mail-Versands von E-Rechnungen eine E-Rechnungsplattform da-
zwischenzuschalten.
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